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Wichtige neue Entscheidung 

 
Ausländerrecht: Zur Frage der Rechtswidrigkeit einer Abschiebungsandrohung ohne 
vorherige oder zumindest gleichzeitige Ausreiseaufforderung nach § 50 Abs. 3 
Satz 2 AufenthG 
 
Art. 6 Abs. 2 RL 2008/115/EG, § 50 Abs. 3 Satz 2 AufenthG 
 
Drittstaatsangehöriger 
Inhaber eines gültigen Aufenthaltstitels oder einer sonstigen Aufenthaltsberechtigung 
eines anderen Mitgliedstaats 
Abschiebungsandrohung 
Ausreiseaufforderung bezüglich dieses anderen Mitgliedstaats 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 10.10.2023, Az. 10 C 23.1719 
 
 
 
Orientierungssatz der LAB: 

Zur Frage der Rechtswidrigkeit einer Abschiebungsandrohung ohne vorherige oder 

zumindest gleichzeitige Ausreiseaufforderung nach § 50 Abs. 3 Satz 2 AufenthG. 

 

Hinweise: 

1. Der vorliegende Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) 

befasst sich auf eine Beschwerde in einem Prozesskostenhilfeverfahren hin u.a. 

mit der Regelung des § 50 Abs. 3 Satz 2 AufenthG, wobei sich hier die Frage 

stellte, ob – wie das Verwaltungsgericht angenommen hatte – das Unterlassen  
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einer Ausreiseaufforderung nach § 50 Abs. 3 Satz 2 AufenthG die Rechtmäßigkeit 

der verfügten Abschiebungsandrohung unberührt lässt. 

 

Im vorliegenden Fall wurde einem ukrainischen Staatsbürger, der über einen be-

fristeten polnischen Aufenthaltstitel verfügt, die Abschiebung nach Polen ange-

droht und zugleich bestimmt, dass ihm keine Frist zur freiwilligen Ausreise einge-

räumt werde. 

 

2. Nach Auffassung des BayVGH dürfte die Annahme des Verwaltungsgerichts in-

des nicht zutreffen (Rn. 11). Er begründet dies in Rn. 12 wie folgt: 

 

a) Gemäß Art. 6 Abs. 2 Satz 1 RL 2008/115/EG (sog. Rückführungsrichtlinie) 

sind Drittstaatsangehörige, die sich illegal im Hoheitsgebiet eines Mitglied-

staats aufhalten und Inhaber eines gültigen Aufenthaltstitels oder einer sonsti-

gen Aufenthaltsberechtigung eines anderen Mitgliedstaats sind, zu verpflich-

ten, sich unverzüglich in das Hoheitsgebiet dieses anderen Mitgliedstaats zu 

begeben. Kommen die betreffenden Drittstaatsangehörigen dieser Verpflich-

tung nicht nach oder ist die sofortige Ausreise des Drittstaatsangehörigen aus 

Gründen der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit geboten, so 

findet gemäß Art. 6 Abs. 2 Satz 2 RL 2008/115/EG die Regelung des Art. 6 

Abs. 1 RL 2008/115/EG Anwendung, so dass dennoch eine Rückkehrent-

scheidung ergehen kann.  

 

Die unionsrechtliche Verpflichtung nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 RL 2008/115/EG 

ist in das deutsche Recht durch § 50 Abs. 3 Satz 2 AufenthG umgesetzt  

worden, der gebietet, dass der ausreisepflichtige Ausländer aufzufordern ist, 

sich unverzüglich in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zu 

begeben, wenn ihm dort Einreise und Aufenthalt erlaubt sind.  

 

Es spricht vieles dafür, dass diese Verpflichtung Vorrang vor der Abschiebung 

hat und eine rechtmäßige Abschiebungsandrohung eine vorherige oder zu-

mindest gleichzeitige Ausreiseaufforderung voraussetzt (in diesem Sinne wohl 

OVG Hamburg, Beschluss vom 30.01.2000, Az. 6 Bs 233/19, juris Rn. 18 f.). 

Die Richtlinie 2008/115/EG gibt der freiwilligen Ausreise grundsätzlich den 
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Vorzug vor einer zwangsweisen Rückführung (siehe Erwägungsgrund 10 der 

RL 2008/115/EG). 

 

b) Der vom Erstgericht angeführte Beschluss des OVG Nordrhein-Westfalen vom 

25.08.2015 (Az. 10 B 635/14, juris Rn. 14) sagt über den hier zu entscheiden-

den Fall nichts aus, denn im dortigen Fall war der Ausländer ausdrücklich auf-

gefordert worden, nach Spanien auszureisen, sodass das Oberverwaltungs-

gericht davon ausging, die Abschiebungsandrohung sei auf den Fall aufschie-

bend bedingt, dass der Ausländer nicht freiwillig ausreist. So ein Fall ist vorlie-

gend nach dem Wortlaut des angegriffenen Bescheids und dem erklärten Wil-

len des Antragsgegners nicht gegeben, denn dem Antragsteller wurde gerade 

keine hinreichend deutliche Gelegenheit zur freiwilligen Ausreise gegeben. 

 

3. Trotz dieser – allerdings eher noch zurückhaltend formulierten – Positionierung 

des BayVGH bleibt eine obergerichtliche oder gar höchstrichterliche Klärung die-

ser Rechtsfrage noch abzuwarten, denn das Meinungsbild in der Rechtsprechung 

ist uneinheitlich: 

 

Die Frage, ob die vorherige (oder zumindest gleichzeitige) Aufforderung nach 

§ 50 Abs. 3 Satz 2 AufenthG Rechtmäßigkeitsvoraussetzung der Abschiebungs-

androhung ist, sofern nicht die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 2 Satz 2 RL 

2008/115/EG vorliegen, ist umstritten (vgl. nur VGH Baden-Württemberg, Be-

schluss vom 23.02.2021, Az. 12 S 603/21, juris Rn. 18 m.w.N.). 

 

Während der VGH Baden-Württemberg in seinem Beschluss vom 23.02.2021 

(a.a.O.) und das OVG Hamburg in dem vom BayVGH zitierten Beschluss vom 

30.01.2000 (Az. 6 Bs 233/19, juris Rn. 21) diese Frage jeweils offengelassen  

haben, bejahen einige Verwaltungsgerichte einen solchen unionsrechtlichen Ver-

stoß (siehe: VG Gießen, Beschluss vom 18.07.2023, Az. 6 L 1338/23.GI, juris 

Rn. 30; VG Freiburg [Breisgau], Beschluss vom 07.01.2020, Az. 10 K 38/20, juris 

Rn. 4 f.; VG Hamburg, Urteil vom 14.01.2015, Az. 17 K 1758/14, juris Rn. 28 

m.w.N.; VG Berlin, Beschluss vom 30.01.2014, Az. 19 L 395/13, juris Rn. 17 ff.; 

VG Düsseldorf, Beschluss vom 18.12.2013, Az. 8 L 1881/13, juris Rn. 9 ff.). 
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Nach der Rechtsprechung anderer Verwaltungsgerichte steht eine fehlende Aus-

reiseaufforderung der Rechtmäßigkeit der Abschiebungsandrohung aber nicht 

entgegen, wenn in dieser (jedenfalls) der betreffende Mitgliedstaat bezeichnet ist 

und dem Betroffenen damit verdeutlicht wird, dass er seiner Ausreisepflicht durch 

eine Ausreise in diesen Staat genügt (siehe: VG Schleswig, Beschluss vom 

19.11.2021, Az. 11 B 89/21, juris Rn. 28, VG Saarlouis, Urteil vom 10.02.2021, 

Az. 6 K 1773/18, juris Rn. 31 f.; VG Stuttgart, Beschluss vom 14.01.2021,  

Az. 8 K 5605/20; juris Rn. 37 f.; vgl. auch VG Saarlouis, Beschluss vom 

18.03.2021, Az. 6 L 1592/20, juris Rn. 41 f.). 

 

Schließlich ist auch die Frage nicht unumstritten, ob es zulässig ist, die Verpflich-

tung nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 RL 2008/115/EG bzw. § 50 Abs. 3 Satz 2 AufenthG 

und die Abschiebungsandrohung bzw. Rückkehrentscheidung nach Art. 6 Abs. 2 

Satz 2 i.V.m. Abs. 1 RL 2008/115/EG in einer einzigen behördlichen Entschei-

dung zu erlassen oder ob diese zeitlich getrennt erfolgen müssen (siehe den  

Vorlagebeschluss des VG Stuttgart vom 02.05.2023, Az. A 7 K 6645/22, juris 

Rn. 96 ff.). 

 

4. Zu § 50 Abs. 3 Satz 2 AufenthG vgl. ferner BayVGH, Beschluss vom 14.02.2018, 

Az. 10 CS 18.350, 10 C 18.351, juris. 

 

 

Dr. Riedl 
Oberlandesanwalt 
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